
Von: Denis Gruber <Gruber.Denis@web.de>  

Gesendet: Donnerstag, 18. Dezember 2025 14:04 

An: Brohm Andreas <A.Brohm@Tangerhuette.de>; buero.buergermeister 

<buero.buergermeister@Tangerhuette.de>; Wesemann Birgit 

<B.Wesemann@Tangerhuette.de> 

Cc: edithbraun50@gmail.com; dietucherstube@t-online.de; normanrentner@googlemail.com; 

awittwer31@googlemail.com; kalkofen.cobbel@t-online.de; michael-grupe@t-online.de; 

Lars.Witaszak@outlook.de 

Betreff: [EXTERNAL]Aw: Sondersitzung für den 23.12.25 nun am 07.01.2026 / TO / 

 

Sehr geehrter Herr Brohm, 

sehr geehrte Frau Wesemann, 

  

zur Konkretisierung:  

TOP6 müsste lauten: Wahl des 1. Allgemeinen Stellvertreters des Bürgermeisters  

Erläuterung:  

 Hierbei erwarten die Fraktionen einen Vorschlag des Bürgermeisters  

 Den Fraktionen steht es dennoch frei, selbst eigene Kandidaten vorzuschlagen  

 Hierbei muss eine geheime Wahl vorbereitet werden   

 

TOP7: Betreff bleibt so 

Erläuterung:  

Der Stadtrat beschloss die Erweiterung des § 17 Abs. 4 GO. 

Hiernach wurde die Geschäftsordnung ergänzt in Buchstabe b) Ausgaben der laufenden 

Fraktionsgeschäfte einmalige Ausgaben wie  (NEU: anwaltliche Beratung, Vertretung) hinzu zu 

fügen.  

  

Begründung:  

Die eindeutige Benennung in der Aufzählung der Verwendung von Fraktionsgeldern gibt den  

Fraktionen und Fraktionsmitgliedern die rechtliche Sicherheit bei Rechtsstreitigkeiten im 

Zusammenhang mit der Mandatstätigkeit nicht als Privatperson, sondern als Organ die 

Beauftragung eines Rechtsanwaltes zu ermöglichen. Die Verauslagung durch Fraktionsgelder 

für anwaltliche Beratung/Vertretung müssen von der Gemeinde erstattet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

Gruber  

  

Gesendet: Donnerstag, 18. Dezember 2025 um 13:34 
Von: "Brohm Andreas" <A.Brohm@Tangerhuette.de> 
An: "Denis Gruber" <gruber.denis@web.de> 
CC: "buero.buergermeister" <buero.buergermeister@Tangerhuette.de> 
Betreff: Sondersitzung für den 23.12.25 nun am 07.01.2026 / TO /  
 



Sehr geehrter Herr Gruber, 

Sehr geehrte Antragsteller,  

 

die beantragte Sitzung des Stadtrates wird nicht wir zunächst gewünscht am 23.12.2025 um 

19:00 Uhr stattfinden, sondern wird nun – wie angestimmt für den 07.01.2026 um 19:00 Uhr 

einberufen und findet im Kleines Saal des Kulturhauses statt.   

Die benannten Verhandlungsgegenstände werden in der Tagesordnung in der beantragten 

Fassung aufgenommen.  

Der Sitzungsdienst ist wird Ihnen die Tagesordnung zusenden. 

Ergänzend weise ich darauf hin, dass eine Beschlussfassung nur möglich ist, wenn die 

Beratungsgegenstände inhaltlich konkretisiert werden. Sofern seitens der Antragsteller eine 

Beschlussfassung beabsichtigt ist, bitte ich um Übermittlung entsprechend konkretisierter 

Beschlussgegenstände bis spätestens Freitag, den 19.12.2025, 09:00 Uhr, damit die Verwaltung 

die erforderlichen Unterlagen zur sachgerechten Vorbereitung der Sitzung zusammenstellen 

kann.  

Ohne eine entsprechende Konkretisierung erfolgt die Behandlung der Tagesordnungspunkte als 

Beratung ohne Beschlussfassung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Andreas Brohm 

Bürgermeister 

 
Bismarckstraße 5 - 39517 Tangerhütte 

+49 (0) 39 35 93 17 50 

a.brohm@tangerhuette.de 

 

Besuchen Sie uns: Website | Digitales Rathaus 

  

Von: Gruber.Denis@web.de <Gruber.Denis@web.de>  

Gesendet: Mittwoch, 17. Dezember 2025 18:04 

An: buero.buergermeister <buero.buergermeister@Tangerhuette.de>; Wesemann Birgit 

<B.Wesemann@Tangerhuette.de>; Brohm Andreas <A.Brohm@Tangerhuette.de> 

Cc: awittwer31@googlemail.com; Lars.Witaszak@outlook.de; kalkofen.cobbel@t-online.de; 

normanrentner@googlemail.com; michael-grupe@t-online.de; edithbraun50@gmail.com; 

dietucherstube@t-online.de 

Betreff: [EXTERNAL]Sondersitzung am 07.01.2026 

   

Sehr geehrter Herr Brohm, 

nach nochmaliger Abstimmung der Fraktionsvorsitzenden untereinander soll die Sitzung des 

Stadtrates mit den in vorheriger Mail benannten Themen nun am 07.01.26 und nicht am 

23.12.25 stattfinden. 



Ich bitte Sie daher um Vorbereitung und um Übersendung der Einladung, damit ich diese 

unterschreiben kann.  

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen  

Gruber 

 

Am 17.12.25 um 13:50 schrieb Denis Gruber  

Von: "Denis Gruber" <Gruber.Denis@web.de> 

Datum: 17. Dezember 2025 

An: kalkofen.cobbel@t-online.de, 

dietucherstube@t-online.de, 

B.Wesemann@Tangerhuette.de, 

buero.buergermeister@tangerhuette.de, 

michael-grupe@t-online.de, 

edithbraun50@gmail.com, 

Lars.Witaszak@outlook.de, 

normanrentner@googlemail.com, 

a.brohm@tangerhuette.de 

Cc:  

Betreff: Fw: Sondersitzung am 23.12.25  

 

Sehr geehrter Herr Brohm,  

die u.s. Mail leite ich Ihnen hiermit weiter. 

Aufgrund dessen, dass mehr als ein Viertel des Stadtrates, hier drei Fraktionen mit 17 

Mitgliedern des Stadtrates die unverzügliche Einberufung des Stadtrates wünscht, bitte ich Sie 

die Einladung für den 23.12.2025, 19:00 Uhr, vorzubereiten. 

Grundlage: § 53 Abs.5 KVG LSA 

§53 (5) Die Vertretung ist unverzüglich einzuberufen, wenn es ein Viertel ihrer Mitglieder unter 

Angabe des Verhandlungsgegenstandes verlangt oder wenn die letzte Sitzung länger als drei 

Monate zurückliegt und ein Mitglied der Vertretung die Einberufung unter Angabe des 

Verhandlungsgegenstandes beantragt. Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder der Vertretung 

oder einer Fraktion ist ein Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der 

übernächsten Sitzung der Vertretung zu setzen. Ein Einvernehmen mit dem 

Hauptverwaltungsbeamten ist in diesen Fällen nicht erforderlich. 

  

Die Tagesordnungspunkte sind klar benannt.  

Ich bitte um Einberufung des Stadtrates ohne Schrift und Form.  

Vielen Dank!  

Mit freundlichen Grüßen 

Gruber 



Gesendet: Mittwoch, 17. Dezember 2025 um 13:23 

Von: "Edith Braun" <edithbraun50@gmail.com> 

An: "Denis Gruber" <Gruber.Denis@web.de> 

Betreff: Sondersitzung am 23.12.25 

 

Die Fraktionen CDU/ Zukunft, AFD und WG Lüderitz beantragen eine Sondersitzung betreffs 

folgender TOP: 

  

1. Benennung eines Stellvertreters des Bürgermeisters in Abwesenheit  

2. Beschluss betreffs der Beauftragung eines Fachanwaltes für Kommunalrecht infolge der 

bereits eingegangenen drei Widersprüche und weiterer angekündigter  Widersprüche des 

Bürgermeisters Brohm  

Begründung:   

Angesichts der längeren Abwesenheit des Bürgermeisters aus privaten Gründen im neuen Jahr 

muss die Stellvertretung geregelt sein. Trotz wiederholter Aufforderung hat sich der 

Bürgermeister verweigert und blieb untätig.  

Entsprechend der Geschäftsordnung besteht infolge der Flut an 

Widersprüchen  Handlungsbedarf zwecks fach- und sachgerechter Klärung durch einen 

Fachanwalt.  

Ohne den Entwurf eines Haushaltes, der eintretenden Handlungsunfähigkeit   und der 

entsprechenden Einhaltung von Fristen ist eine Sondersitzung leider unumgänglich.  

Mit freundlichen Grüßen  

  

gez. Werner Jacob 

gez. Michael Grupe 

gez. Edith Braun 

 


